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 Veröffentlicht am 16.11.1995

Index

32/06 Verkehrsteuern

Norm

GrEStG 1955 §1 Abs1 Z1;

GrEStG 1955 §4 Abs1 Z2 lita;

Rechtssatz

Für die Beurteilung, ob der Erwerber einer Liegenschaft als Scha8ender (Bauherr) des darauf zu errichtenden

Gebäudes anzusehen ist, ist der Zustand des Grundstückes maßgebend, in dem dieses erworben werden SOLL; das

muß nicht notwendig der im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gegebene Zustand sein. Gegenstand eines

Kaufvertrages kann auch eine künftige Sache oder eine Sache sein, hinsichtlich welcher zur Erfüllung des Vertrages

bestimmte Eigenschaften durch den Verkäufer erst geschaffen werden müssen (Hinweis E 19.10.1995, 95/16/0250).
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